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1. Ausgangslage und Wettbewerbsaufgabe  
   
1.1 Ausgangslage  
   
(Auszug aus dem Wettbewerbsprogramm vom 22. Juli 2009) 
  
Bis im Jahr 2030 wird die Bevölkerung in der Agglomeration Bern um 7 % wachsen und die 
Zahl der Beschäftigten um 11 % zunehmen. Als Folge davon werden der motorisierte Indivi-
dualverkehr (MIV) um 16 % und der öffentliche Verkehr (ÖV) um 42 % zunehmen. Das ge-
genwärtige Verkehrssystem, u. a. auch der öffentliche Verkehr, vermag diese Zunahmen 
nicht zu bewältigen. 
 
Die Belastung auf den Buslinien nach Ostermundigen und Köniz nimmt gemäss den Prog-
nosen auf Grund der Neubaugebiete wie Oberfeld sowie der Umnutzungen u. a. im ESP 
Bahnhof Ostermundigen und der Dynamik im Entwicklungsgebiet KönizïLiebefeld stark zu. 
Um die zukünftige Nachfrage zu bewältigen, müssten die Busse auf der Linie 10 in den 
Spitzenzeiten alle 1 bis 2 Minuten verkehren. Dies ist aus betrieblichen Gründen gar nicht 
möglich. Schon die heutige Taktfolge ist nicht stabil zu betreiben und führt zu Verspätungen 
sowie Paketbildung und damit zu einer unzuverlässigen Betriebsabwicklung. Die Buslinie 10 
SchliernïKönizïBernïOstermundigenïRüti soll deshalb durch eine weitgehend auf deren 
heutigen Achse verlaufende Tramlinie ersetzt werden.  
 
Die neue Tramlinie befindet sich in einem heterogenen, mehrheitlich gewachsenen und sich 
in Entwicklung befindlichen urbanen und zum Teil auch suburbanen Umfeld. Das Vorhaben 
wird die durchfahrenen Stadträume für Jahrzehnte prägen. Gefragt ist deshalb eine weg-
weisende, zukunftsgerichtete hohe stadträumliche Qualität. Besondere Bedeutung kommt 
der Integration in die betroffenen Stadträume und je nach Quartier auch deren Aufwertung 
zu. Interdisziplinäres Arbeiten ist unabdingbare Voraussetzung.  
 
Das Tram wird den Verkehrsraum weitgehend mit den andern VerkehrsteilnehmerInnen 
teilen müssen. Grosses Gewicht kommt deshalb der Verträglichkeit mit diesen, insbesonde-
re dem Langsamverkehr, zu. Durch ein geschicktes Verkehrsmanagement ist die fahrplan-
gerechte (wesensgerechte) Betriebsabwicklung des öffentlichen Verkehrs sicherzustellen 
und die verstetigte Verkehrsabwicklung des Autoverkehrs auf einem dem Stadtraum ange-
messenen Geschwindigkeitsniveau anzustreben. Gefragt ist Offenheit gegenüber den neus-
ten technischen, planerischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Möglichkeiten so-
wie eine hohe verkehrliche Qualität. 
 
Trotz hohem Zeitdruck, der Baubeginn ist im Jahr 2014 vorgesehen, soll durch ein geeigne-
tes Vorgehen eine angemessene Partizipation mit klaren Regeln sichergestellt werden. 
 
Der Eigerplatz ist einer der komplexesten Verkehrsknoten in der Stadt Bern. Den Namen 
Platz verdient er eigentlich nicht. Hier enden mehrere Strassen des Basisnetzes und Quar-
tierstrassen. Die zukünftige Tramlinie 10 wird den Platz queren und hier auch eine Haltestel-
le aufweisen. Auf dem Eigerplatz endet die Buslinie 28. Über die Erschliessung des Weis-
senbühls durch Tram oder Bus ist noch nicht entschieden. Das Tram- und Busdepot am 
Eigerplatz bedingt betriebliche Randbedingungen und Verbindungen, so u. a. Betriebsglei-
se. Viele Velofahrende und FussgängerInnen benützen den Eigerplatz in der einen oder 
andern Form. Gewährleistet sein muss auch die Anlieferung der angrenzenden Geschäfte 
und Betriebe. Der ĂEigerplatzñ trennt die primªr auf der westlichen Seite angeordneten 
Wohnnutzungen von den östlich des Platzes angesiedelten zentralen Nutzungen. Dies führt 
zu starken, die Achsen des öffentlichen Verkehrs und des motorisierten Individualverkehrs 
querenden Fussgängerbeziehungen. 
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Auf Grund der sehr anspruchsvollen und komplexen Aufgabenstellung soll die Lösung und 
das Bearbeitungsteam in zwei Schritten (erster Schritt: Ideenwettbewerb, anschliessend 
zweiter Schritt: Studienauftrag) gefunden werden.  
 
Der vorliegende Bericht beinhaltet die Beurteilung des Preisgerichtes im Ideenwettbewerb 
und enthält die Empfehlungen für den nachgeschalteten Studienauftrag. 
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1.2 Ziele   
   
(Auszug aus dem Wettbewerbsprogramm vom 22. Juli 2009) 
   
Der Eigerplatz soll zu einem identitätsstiftenden Ort unter Einbezug der lokalen Qualitäten 
als Stadtteilzentrum aufgewertet werden. Die anstehenden Veränderungen durch die neue  
Tramlinie sollen als Impuls genutzt werden, um das Potential des Ortes auszuschöpfen. Die 
vielfältigen Ansprüche bezüglich Stadtraum, attraktiven Nutzungsmöglichkeiten und den 
Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmenden entsprechenden Anlagen sind mit einem ge-
samtheitlichen Ansatz aufeinander abzustimmen. 
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Inhaltliche Ziele 
 

Erarbeiten eines zukunftsfähigen und wegweisenden Projekt-
vorschlages für die Verkehrsführung, die Verkehrsabwicklung 
und die städtebauliche Aufwertung des Eigerplatzes. 

  
Politische Ziele Transparente Projektentwicklung in einem angemessenen par-

tizipativen Prozess. Mit dem Wettbewerb soll sichergestellt 
werden, dass mit möglichst hoher Sicherheit die richtige Lö-
sung gewählt wird.  Durch den Einbezug der Fach- und Amts-
stellen, der Interessengruppen und der Bevölkerung sollen de-
ren Anliegen soweit möglich in das Projekt integriert sowie Ver-
ständnis und gute Voraussetzungen für eine breite Akzeptanz-
basis geschaffen werden. 

  
Umsetzung Die wesentlichen konzeptprägenden Elemente müssen auf 

öffentlichem Grund umsetzbar sein. 
  
Finanzziele 
 

Eine erste Kostenermittlung dient der Kostenaufteilung unter 
den Partnern und deren Finanzplanungen für die nächste Pha-
se. 
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Fachliche Ziele 
 

Ermitteln des Bearbeitungsteams mit den Aufgaben, das Projekt 
fachlich zu entwickeln, interdisziplinär und partizipativ zu arbei-
ten und das Projekt zur Auflage zu bringen. 

  
Verfahrensziele 
 

Aus den beiden ersten Schritten soll ein Vorschlag hervorge-
hen, der anschliessend rasch zum Vorprojekt gebracht und 
betreffend Finanzierung dem Bund eingereicht werden kann. 

 

 
M

e
ile

n
s
te

in
e
   

Terminliche 
Ziele 

Schritt 1:  
                

Start im August 2009  
Abschluss im November 2009 

 Schritt 2: Start im Januar 2010 
Abschluss im Mai/Juni 2010 

 Schritt 3:  Vorprojekt bis Ende November 2010 

 Baubeginn: 2014 
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1.3 Wettbewerbsaufgabe  
   
Für die neue Tramlinie und den übrigen Verkehr wird eine zukunftsweisende Lösung mit 
einer möglichst hohen Aufenthaltsqualität gesucht. Erwartet werden kreative und zukunfts-
weisende Vorschläge, die auf einer gesamtheitlichen Betrachtung von Städtebau, Verkehr, 
Gestaltung und wirtschaftlichen Nutzungen sowie Quartierschutz aufbauen. Die heute stark 
verkehrsorientierte Platzgestaltung und -nutzung soll durch eine neue Qualität für alle Be-
nutzerinnen und Benutzer und durch einen vielfältig nutzbaren urbanen Raum abgelöst 
werden. Insbesondere sind dabei folgende Aufgaben zu lösen: 
 

- Der fahrplangerechte Betrieb auf den Tram- und Buslinien ist zu gewährleisten. Si-
cherzustellen sind die betrieblichen Anforderungen des Depots. 

- Zu schaffen sind Freiräume für den Fuss- und Veloverkehr, wobei den Querungsver-
hältnissen besondere Beachtung zu schenken ist. 

- Vermeiden des Ausweichens des Autoverkehrs in die Wohnquartiere. 

- Die Aufenthaltsqualität ist zu verbessern und vielfältige flexible Nutzungen sind zu er-
möglichen. Bei der Gestaltung des Aussenraumes zu berücksichtigen sind dabei die 
Bedürfnisse der verschiedenen Nutzergruppen. 

- Dem Ort ist eine neue und prägnante Gestaltung zu verleihen, wobei dessen Charak-
ter sich einerseits eigenständig darzustellen hat und anderseits die heute unterschied-
lichen Raumsequenzen des Platzes in Bezug gebracht werden sollen.  

- Die Übergänge des Platzraums in die angrenzenden Strassen sind klar zu definieren 
und darzustellen.  

- Die gestalterische Aufwertung des Eigerplatzes soll sowohl am Tag als auch in der 
Nacht zur Wirkung kommen. 

 
Bezüglich der Aufgabenstellung im Detail wird auf das Wettbewerbsprogramm vom 22. Juli 
2009 verwiesen. 
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1.4 Beurteilungskriterien  
   
Kriterium Aspekte 
  
Qualität  
des Gesamtkonzeptes 

Klarheit der Idee 
 
Innovationsstärke und Zukunftsorientierung 
 
Gesamtheitlichkeit der Lösung, Abstimmung von Städtebau, 
Verkehr und Gestaltung des öffentlichen Raumes 
 
Einbindung in das städtische Umfeld  
 
Berücksichtigung von Genderaspekten und Alltagstauglich-
keit 

  
Stadträumliche und gestalte-
rische Qualität 

Aufwertung des Platzes 
 
Freiraumgestaltung und Aufenthaltsqualität 
 
Leitidee der Beleuchtung 
 
Bezug zu angrenzenden Strassen-/Platzräumen 
 
Nutzungsmöglichkeiten der Flächen und Bezug zu den an-
grenzenden Gebäudenutzungen 

  
Qualität der Verkehrslösung Koexistenz und Verkehrssicherheit  

 
Verkehrstechnische Funktionsfähigkeit für alle Verkehrsteil-
nehmende  
 
Betriebskonzept öV/MIV/LV 
 
Kohärenz Langsamverkehr 
 
Quartierschutz (kein Ausweichverkehr in die Wohnquartiere) 
 
Zu- und Wegfahrten, Anlieferung 
 
Flexibilität bezüglich neuer Randbedingungen 

  
Realisierung Konzeptprägende Elemente auf öffentlichem Grund 

 
Einfachheit der technischen Umsetzung  

  
Wirtschaftlichkeit Generelle Kosten ï Wirksamkeitsbeurteilung (Investitionen 

sowie Betrieb und Unterhalt) 
  
 
Die Kriterien gelten als gleichwertig. 
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2. Bestimmungen zum Wettbewerb  
   
2.1 Auftraggeberin   
   
Auftraggeberin ist die Planungsgemeinschaft Tram Region Bern, deren oberstes Organ die 
Behördendelegation ist, vertreten durch das Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons Bern. 
   
   
2.2 Teilnehmende  
   
Die Aufgabe richtet sich an interdisziplinär arbeitende Fachleute, welche die Bereiche Städ-
tebau, Freiraumgestaltung, Verkehr inkl. lokales Verkehrsmanagement und Bauingenieur-
wesen qualifiziert abzudecken vermögen.  
   
   
2.3 Preisgericht  
   
FachpreisrichterInnen  
  
Uli Huber Architekt  BSA SIA SWB Bern  (Präsident) 
Marie-Noëlle Adolph Landschaftsarchitektin FH 

BSLA 
Meilen 

Jürg Dietiker MAE, Verkehrs- und Raum-
planer, Prof. FH Winterthur, 
SVI 

Brugg 

Pius Flury dipl. Architekt ETH SIA Solothurn 
Thomas Ruff dipl. Ing., Betriebsleiter Frei-

burger Verkehrs AG 
Freiburg im Breisgau 

Patricia Wenk dipl. Ingenieurin FH Raum-
planung, FSU Reg. A, dipl. 
Mediatorin SDM 

Rapperswil-Jona 

Hugo Staub Raumplaner ETH NDS SVI Stadt Bern, Verkehrspla-
nung 

Christian Wiesmann dipl. Arch ETH SIA FSU Stadt Bern, Stadtplanung 
   
SachpreisrichterInnen   
   
Regula Rytz Gemeinderätin Stadt Bern Direktion Tiefbau, Ver-

kehr und Stadtgrün 
Wolf-Dieter Deuschle Kanton Bern,  

Amt für öffentlichen Verkehr 
Verkehr 

René Schmied BERNMOBIL Verkehr 
Thomas Lüthi Quartiervertreter QM3 Quartiermitwirkung 

Stadtteil III 
Andreas Reusser Anwohner und Gastwirt am 

Eigerplatz  
AnwohnerInnen und Ge-
werbetreibende 

   
Ersatz   
   
Sergio Rizzoli dipl. Ing. EPFL, Verkehrsin-

genieur SVI 
BERNMOBIL 

Joachim Rutz dipl. Umwelting. ETH TBF 
Reto Zurbuchen dipl. Baumeister, NDS Stadt Bern, Tiefbauamt 
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2.4 Art des Verfahrens  
   
Ideenwettbewerb (anonym) im offenen Verfahren. Massgebend sind das Gesetz vom  
11. Juni 2002 und die Verordnung vom 16. Oktober 2002 über das öffentliche Beschaf-
fungswesen des Kantons Bern. Im Weiteren gilt die Ordnung für Architektur- und Ingenieur-
wettbewerbe SIA 142, Ausgabe 1998, subsidiär. 
  
  
2.5 Preissumme  
   
Für Preise und Ankäufe stehen dem Preisgericht CHF 150'000.00 inkl. Mehrwertsteuer zur 
Verfügung. Ausgerichtet werden 4 bis 6 Preise.  
   
   
2.6 Weiterbearbeitung  
   
In einer nächsten Phase sollen die drei bis vier erstplatzierten Vorschläge in einem Studien-
auftrag weiter entwickelt werden (Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 
142, Ausgabe 1998). 
 
Das Preisgericht kann ein angekauftes Projekt zur Weiterbearbeitung empfehlen, vorausge-
setzt dass es auf den ersten Rang gesetzt wird und die Empfehlung einstimmig erfolgt. 
   
   
2.7 Ausstellung  
   
Die Wettbewerbsarbeiten sind vom 16. bis zum 26. November 2009 im Gebäude der Stadt-
bauten Bern an der Schwarztorstrasse 71 öffentlich ausgestellt. Die Ausstellung ist werk-
tags, mit Ausnahme des letzten Tages, von 17 Uhr bis 20 Uhr sowie am Samstag und 
Sonntag von 10 Uhr bis 13 Uhr und am 26. November von 15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der 
Eintritt ist frei. 
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3. Vorprüfung  
   
3.1 Eingereichte Projekte  
   
Die nachstehenden 16 Projekte wurden termingerecht eingereicht: 
   
Projekt 1 COLLIER 
  
Projekt 2 Fächerwelten 
  
Projekt 3 CHIARA 
  
Projekt 4 ume eggä 
  
Projekt 5 DREIger 
  
Projekt 6 2:47:33 
  
Projekt 7 EIGERTRAM 
  
Projekt 8 für dich und mich 
  
Projekt 9 EIGER 
  
Projekt 10 RONDA 
  
Projekt 11 DEREIGERPLATZ 
  
Projekt 12 promunturium 
  
Projekt 13 mönch 
  
Projekt 16 Flickenteppich 
  
Projekt 14 "é." (kein Kennwort) 
  
Projekt 15 stadtteilpuzzle 
  
Die Projekte Nr. 14 und 15 wurden nicht anonym eingereicht. Das Projekt Nr. 14 weist zu-
dem kein Kennwort auf. 
  
  
3.2 Ablauf  
   
Alle eingereichten Projekte wurden einer wertungsfreien, formellen und technischen Vorprü-
fung unterzogen.  
 
Infolge Verhinderung konnten Bernard Koller, TBF Gesamtprojektleitung, und Urs Lüthi, Amt 
für öffentlichen Verkehr des Kantons Bern (AöV), nicht an der Vorprüfung mitwirken. Seitens 
der Auftraggeberin hat Thomas Gisi die Aufgaben von Urs Lüthi übernommen.  
 
Die Eingangskontrolle wurde durch Thomas Gisi und die Vollständigkeitsprüfung durch  
Mirjam Bieri (TBF), Selina Holzemer (TBF), Thomas Gisi (AöV) und Fritz Kobi (Wettbe-
werbsbegleitung) durchgeführt.  
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Die Prüfung der Übereinstimmung mit den im Wettbewerbsprogramm gestellten Anforderun-
gen und Randbedingungen erfolgte durch folgende Expertinnen und Experten:   

 
Daniel Baerlocher Externer Beauftragter für das Verkehrsmanagement  

Tram Region Bern 
Jukka Etter Stadt Bern, Verkehrsplanung 
Cornelia Graber Stadt Bern, Stadtgärtnerei 
Adrian Guggisberg Stadt Bern, Tiefbauamt  
Nadine Heller Stadt Bern, Fachstelle Gestaltung öffentlicher Raum 
Thomas Ledergerber BERNMOBIL 
Hanspeter Liechti Kubik 3, Gestaltung öffentlicher Raum 
Laszlo Litzko Stadt Bern, Stadtplanungsamt 
Roland Pfeiffer Stadt Bern, Fachstelle Fuss- und Veloverkehr 
Henry Schmidt BERNMOBIL 
  
Die Ergebnisse der Vorprüfung sind im Vorprüfungsbericht vom 06. November 2009 zusam-
mengestellt. Dieser wurde den Mitgliedern des Preisgerichtes zu Beginn des ersten Juryta-
ges abgegeben. 
  
  
3.3 Ergebnisse  
   
Die Vorprüfung hat zu nachstehenden Ergebnissen geführt: 
   
Formelle Vorprüfung 
 

-  Beim Projekt Nr. 4 "ume eggä" fehlt die Situation M1:500. 

-  Beim Projekt Nr. 12 "promunturium" wurden mit den Unterlagen zum Betriebskonzept 
und den Schnitten gegenüber der Vorgabe bezüglich Format und Umfang zusätzliche 
Unterlagen abgegeben, die nicht weggehängt werden können. 

-  Das Projekt Nr. 14 "é." (kein Kennwort) wurde ohne Kennwort und nicht anonym ein-
gereicht. Die Adressetikette und das Verfassendencouvert sind mit einer Adresse ver-
sehen. Nicht eruierbar ist das Datum der Übergabe an die Post. 

-  Das Projekt Nr. 15 "stadtteilpuzzle" wurde nicht anonym eingereicht. Die Planrolle ist 
mit einer Adresse auf dem Frachtschein versehen. Das Datum der Übergabe an die 
Post ist handschriftlich durch den Absender in einer Rubrik auf der Adressetikette ein-
getragen. 

-  Beim Projekt Nr. 16 war die CD aussen auf der Planrolle aufgeklebt. 

-  In mehreren Projekten sind die Vorgaben betreffend den Fotomontagen nicht wörtlich 
eingehalten, indem Zeichnungen oder andere Visualisierungen abgegeben wurden. 

 
Materielle Vorprüfung 
   

-  In den Bereichen Städtebau, Grünplanung und öffentlicher Verkehr haben die meisten 
Verfassenden die Vorgaben weitgehend erfüllt oder die festgestellten Schwachstellen 
werden als noch korrigierbar beurteilt. Je ein Projekt weist Ansätze auf, welche die 
Experten als kaum korrigierbar bezeichnen. 

-  Beim motorisierten Verkehr weisen einige Projekte Mängel vor allem bezüglich Verar-
beitung des anfallenden Verkehrs auf, die im weiteren Planungsverlauf nicht korrigiert 
werden können. Sobald der anfallende Verkehr nicht verarbeitet werden kann, erfolgt 
ein Ausweichen in die Wohnquartiere, was gemäss Aufgabenstellung unzulässig ist. 

-  Die Lösungsfindung für den Veloverkehr ist angesichts der komplexen Gleisführung 
im Bereich der Kreuzung Schwarzenburgstrasse/Seftigenstrasse/Eigerstrasse/Ziegler-
strasse, der Knotenform und der Wunschlinien der Velofahrenden sehr schwierig. In 
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diesem Bereich schlägt eine Mehrzahl von Projekten Lösungen vor, die zwingend 
überarbeitet werden müssen. Bei annähernd der Hälfte der Vorschläge erachten die 
Experten die Korrigierbarkeit als sehr problematisch resp. nicht gegeben. 
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4. Beurteilung durch das Preisgericht  
   
Das vollzählige Preisgericht versammelte sich am 09. und 10. November 2009 zur Beurtei-
lung der eingereichten Projekte. 
  
  
4.1 Entscheide auf Grund der Vorprüfung  
   
Das Preisgericht nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der Vorprüfung. Nach dem kommen-
tierten Orientierungsrundgang mit wertneutralem Vorstellen der Projekte und den Anträgen 
aus der Vorprüfung beschliesst das Preisgericht einstimmig: 
   
-  Die Projekte Nr. 14 und 15 verstossen grundsätzlich gegen das Prinzip der Anonymi-

tät (Nr. 14: Adresse auf Adresszettel und Verfassendencouvert und Fehlen eines 
Kennwortes/Nr. 15: Adresse auf Frachtbrief auf der Verpackung). Vor der Öffnung der 
Verfassendencouverts kann nicht geprüft werden, ob die Adressen mit jenen der Ver-
fassenden übereinstimmt. Nach Abschluss der Vorprüfung hat F. Kobi mit dem sia 
Kontakt aufgenommen. Ausländische Poststellen verlangen z. T. aus zolltechnischen 
Gründen die Absenderadresse inkl. weitere Deklarationen auf der Verpackung. Nach 
sia muss der Anonymität gemäss Begriffsumschreibung in der sia 142, Seite 4, Rech-
nung getragen werden. Im Hinblick auf die Jurysitzung ist die konsequente Trennung 
zwischen der Kenntnis des Lösungsvorschlages einerseits und deren Verfassenden 
andererseits sicherzustellen. Dafür muss die Wettbewerbsbegleitung sorgen.  
 
Die Jury stellt fest, dass dies erfolgt ist. Das Herstellen einer Verbindung zwischen 
den Verfassenden und dem Projekt ist ihr nicht möglich. Die Jury hat keinen Zugriff zu 
den Verpackungen. Kenntnis von den betreffenden Adressen haben lediglich die mit 
der Durchführung der formellen Vorprüfung beauftragten Personen.  
 
Das Gewährleisten der Anonymität für die Jury gemäss sia 142 "Begriffe" Ÿ "Anony-
mität" hat die Wettbewerbsbegleitung sichergestellt. Die beiden Projekte 14 und 15 
werden deshalb nicht von der Beurteilung und Preiserteilung ausgeschlossen. 

  

-  Das Projekt Nr. 4 "ume eggä" wird trotz des Fehlens der verlangten Situation im 
M1:500 zur Beurteilung und Preiserteilung zugelassen. Die Verfassenden konnten 
sich keinen Vorteil verschaffen. 

  

-  Das Projekt Nr. 12 "promunturium" wird trotz geringfügigem Verstoss gegen die Vor-
gabe bezüglich Umfang und Format der abzugebenden Unterlagen zur Beurteilung 
und Preiserteilung zugelassen. 

  

-  Das Projekt 16 "Flickenteppich" mit der aufgeklebten CD wird zur Beurteilung und 
Preiszuteilung zugelassen. Für die Beachtung der Anonymität gemäss Begriffsbe-
stimmung hat die Wettbewerbsbegleitung gesorgt. 

  

-  Alle übrigen Projekte sind zur Beurteilung und zur Preiserteilung zugelassen. 
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4.2 Beurteilung  
   
Erster Rundgang  
  
Nach dem Einlesen in die Projekte in vier fachlich gemischten Gruppen und dem kommen-
tierten Vorstellen der Projekte im Plenum inkl. Diskussion werden alle Projekte anhand ihres 
Potentials diskutiert. Das Preisgericht beschliesst einstimmig, die folgenden Projekte, welche 
zu wenig Potential aufweisen, von der weiteren Beurteilung auszuschliessen:  
  
Projekt Nr.  4 ume eggä 
   
Projekt Nr.  6 2:47:33 
   
Projekt Nr.  10 RONDA 
   
Projekt Nr.  14 "é." (kein Kennwort) 
   
Projekt Nr. 16 Flickenteppich 
  
  
Zweiter Rundgang  
  
Im zweiten Rundgang werden einstimmig die folgenden Projekte ausgeschlossen, welche ï 
trotz Qualitäten in einzelnen Teilbereichen ï als gesamtheitliches Konzept städtebaulich, 
gestalterisch, verkehrlich und/oder nutzungsmässig als zu wenig tragfähig beurteilt werden: 
  
Projekt Nr.  1 COLLIER 

 
 Die städtebaulich ansprechende Leitidee der Aufreihung verschiedener 

Plätze im Collier geht auf dem Weg leider etwas verloren, weil das ver-
bindende Element fehlt. Städtebaulich werden die Qualitäten des Ortes 
nicht genutzt. Den guten Ansätzen beim öffentlichen Verkehr stehen 
beim motorisierten Individualverkehr und Langsamverkehr keine entspre-
chenden Vorschläge gegenüber. 

  
Projekt Nr.  2 Fächerwelten 

 
 Der Mittelbereich auf der Zieglerstrasse ist funktional interessant. Städte-

baulich zeichnet er jedoch diese Achse gegenüber den anderen Achsen 
zu stark. Der Vorschlag für die Kreuzung Schwarzenburg-/Seftigen-/  
Eiger-/Zieglerstrasse zeigt Lösungsansätze für einzelne Beziehungen, 
welche jedoch Widersprüche erzeugen und bezüglich Gesamtverkehr 
nicht überzeugen.   

 
Projekt Nr.  5 DREIger 

 
. Die Ausgestaltung des Kreisels ist ein verkehrlich und wirtschaftlich inte-

ressanter Vorschlag. Unter Berücksichtigung der untergeordneten Nut-
zungen auf der Westseite nicht zu überzeugen vermag dagegen die Be-
gegnungszone. Zudem wirkt die Baumreihe bei den Haltestellen tren-
nend und widerspricht der Idee der Begegnungszone. Die Lage der Hal-
testellen ist gut gewählt und die Vorschläge zur Aufwertung des Hoch-
hauses sind sinnvoll. 
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Projekt Nr.  8 für dich und mich 
 

 Aufgezeigt wird ein interessanter Vorschlag für das Umsetzen des Netz-
systems Einbahn gemäss Quartier- und Teilverkehrsplan MIV Stadtteil III. 
Offen ist jedoch die Kompatibilität mit dem heutigen System. Die Anord-
nung einer Serie von unterschiedlich genutzten Dreiecksräumen ist 
nachvollziehbar. Durch deren erhöhte Lage gegenüber der Umgebung 
wird die Durchlässigkeit des Raumes jedoch beeinträchtigt, insbesondere 
auch für Gehbehinderte. 

 
Projekt Nr.  11 DEREIGERPLATZ 

 
. Das Verlegen der Tramhaltestelle an die Belpstrasse ist ein interessanter 

Vorschlag. Die gestalterischen Möglichkeiten des dadurch entstehenden 
Raumes werden jedoch nicht ausgeschöpft. Die vorgeschlagene Lösung 
eines überwachsenen Gerüstes auf dem "Neuen Platz" ist überinstru-
mentiert. Der Kreisel würde mit seiner unübersichtlichen Verkehrsführung 
die Verkehrsteilnehmenden vor grosse Schwierigkeiten stellen. 

 
Projekt Nr. 13 mönch 

 
 Die Baumdächer sind an gewissen Orten gelungene räumliche Ergän-

zungselemente, an anderen jedoch nicht möglich oder eher zufällig. Der 
durchgehend einheitliche Belag lässt die Idee einer Begegnungszone 
erkennen. Unter Berücksichtigung der untergeordneten Nutzungen auf 
der Westseite der Zieglerstrasse vermag diese jedoch nicht zu überzeu-
gen. 

  
   
Beschreibung der Projekte  
   
In der engeren Wahl verbleiben somit die Projekte Nr. 3, 7, 9, 12 und 15. In fachorientierten 
Gruppen erfolgen die Vertiefung in die Vorschläge, die Beschreibung und das Zusammen-
führen der Fachbeurteilungen. Anschliessend werden die Beschriebe im Plenum vor den 
Projekten eingehend diskutiert und bereinigt. 
   
   
Kontrollrundgang 
   
Bevor das Preisgericht über die Rangierung befindet, wird ein Kontrollrundgang durchge-
führt. Nach nochmaliger Diskussion werden die bisherigen Beschlüsse bestätigt. 
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4.3 Rangierung und Zusprechung der Preise  
   
Das Preisgericht legt folgende Rangierung und Preiszuteilung fest: 
   
Rangie-
rung 

Projekt Nr. Projektname Preissumme 

      
1. Rang 7  EIGERTRAM CHF 40'000.00 

      
2. Rang 15  stadtteilpuzzle CHF 35'000.00 

      
3. Rang 12  promunturium CHF 34'000.00 

      
4. Rang 3  CHIARA CHF 25'000.00 

      
5. Rang 9  EIGER CHF 16'000.00 
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5. Dank, Erkenntnisse und Empfehlungen für die Weiterbearbeitung 

   
5.1 Würdigung  
 
Mit dem Ideenwettbewerb wurden für den Eigerplatz kreative und zukunftsweisende Vor-
schläge gesucht, die auf einer gesamtheitlichen Betrachtung von Städtebau, Verkehr, Ges-
taltung und wirtschaftlichen Nutzungen sowie Quartierschutz aufbauen. Bezüglich des Letz-
teren zu vermeiden ist insbesondere Ausweichverkehr auf den Quartierstrassen. Alle Hand-
lungsspielräume sollen dabei aktiv, ideenreich, interdisziplinär und weitblickend genutzt wer-
den. 
 
Die eingereichten Projektvorschläge zeichnen sich durch das fundierte Auseinandersetzen 
mit der Aufgabenstellung einerseits und dem Ort "Eigerplatz" andererseits aus. Das hohe 
Niveau und die unterschiedlichen Lösungsansätze erlaubten der Jury eine eingehende und 
qualifizierte Beurteilung.  
 
Das Preisgericht und die Auftraggeber danken deshalb allen Teams und Teilnehmenden für 
ihr grosses Engagement, die intensive Arbeit und den mit ihrem Projekt geleisteten Beitrag 
zur Lösungsfindung. 
 
 
5.2 Weiterbearbeitung  

 
Das Preisgericht empfiehlt, die folgenden im ersten bis vierten Rang liegenden Projekte in 
Form von Studienaufträgen weiter zu bearbeiten. 
 
Projekt Nr. 7 EIGERTRAM 
Projekt Nr. 15 stadtteilpuzzle 
Projekt Nr. 12 promunturium 
Projekt Nr. 3 CHIARA 
 
Die Verfügung über den Zuschlag und die Auftragserteilung erfolgt schriftlich durch das Amt 
für öffentlichen Verkehr des Kantons Bern. 
 
 
5.3 Erkenntnisse der Jury 

 

-  Jedes der fünf rangierten Projekte ist ein Gewinn für das Quartier und leistet einen 
Beitrag zu dessen Aufwertung 

  

-  Die Schliessung der Belpstrasse zwischen dem Philosophenweg und der Ziegler-
strasse für den Autoverkehr ist Teil aller als zukunftsorientiert beurteilten Lösungen, 
vor allem wegen dem höheren Gestaltungspotential. Erforderlich ist jedoch die Verla-
gerung des Verkehrs auf Alternativrouten. 

  

-  Der Eigerplatz wird durch starke Randbedingungen definiert. Trotz der erheblichen 
Öffnung waren den Teams beim Erarbeiten ganz neuer und umsetzbarer Lösungsvor-
schläge Grenzen gesetzt.    

  

-  Die eingereichten Vorschläge haben Bestehendes bestätigt, so z. B. die Lage der 
Tram-Haltestelle. Vorschläge mit einer Verschiebung vermochten nicht zu überzeu-

gen. Ebenfalls bestätigt wurde die Langsamverkehrsachse TscharnerstrasseïMühle-

mattstrasse. 
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-  Eine signifikante Mehrheit der Projekte führt den öffentlichen Verkehr in Seitenlage im 
Eigentrassee im östlichen Bereich des Platzes. 

  

-  Für den Knoten Schwarzenburg-/Seftigen-/Eiger-/Zieglerstrasse werden sowohl LSA-
gesteuerte Kreuzungen als auch Kreisellösungen aufgezeigt. Bei Letzteren müssen 
die Tramdurchfahrten allerdings ebenfalls LSA-gesteuert werden. 

  

-  Das Ziel einer durchgehenden Gestaltung des Eigerplatzes von Fassade zu Fassade 
kann und muss in dieser absoluten Form nicht erreicht werden. Eine gewisse Trenn-
wirkung der Strasse verbleibt. Die Nutzungen auf der westlichen Seite der Ziegler-
strasse sind zudem zu wenig intensiv und vielfältig. 

  

-  Die verschiedenen kleinen Plätze weisen Potential für eine Aufwertung auf. Zum Zu-
sammenbinden zu einem Ganzen braucht es jedoch mehr als abstrakt-formalistische 
Vorschläge. 

  

-  Sehr positiv ist die Öffnung des Hochhauses auf den Platz hin und der Ersatz der be-
stehenden Mauer durch eine Treppe. 

  

-  Grosses Aufwertungspotential weist der Platz vor der Post auf. 

  
  
5.4 Empfehlungen der Jury 

  

-  Die Aufenthaltsqualität am Eigerplatz ist nach wie vor stark durch die Dominanz des 
Verkehrs geprägt. In der Weiterbearbeitung muss diese reduziert werden. 

  

-  Die wesensgerechte Betriebsabwicklung des öffentlichen Verkehrs sicherzustellen 
und in Einklang zu bringen mit den weiteren Anliegen ist eine der grossen zwingenden 
Herausforderungen in der Weiterbearbeitung der Projekte. 

  

-  Die Aufwärtskompatibilität mit der Option Netzsystem Einbahn gemäss Quartier- und 
Teilverkehrsplan MIV Stadtteil III muss bei einer Schliessung der Belpstrasse zwi-
schen Philosophenweg und Zieglerstrasse für den Autoverkehr in der Weiterbearbei-
tung nicht nachgewiesen werden. 

  

-  Bei einer Sperrung der Belpstrasse im südlichen Teil sind die Alternativrouten des 
Autoverkehrs und die Auswirkungen aufzuzeigen. 

  

-  In der Weiterbearbeitung ist die Verlängerung der Haltestellen von 45 m auf 65 m 
(Doppelhaltestelle Tram und Bus) zu prüfen.  

  

-  Die Wunschlinien der FussgängerInnen und die Vorgaben des behindertengerechten 
Bauens sind zu beachten. 

  

-  Die Führung des Veloverkehrs muss bezüglich der Konflikte mit den Tramgleisen ge-
löst werden. 

  

-  In den Mischflächen Tram/Langsamverkehr ist für den Langsamverkehr eine hohe 
Sicherheit zu gewährleisten. 

  

-  Die Trennwirkung der Hauptachsen, insbesondere der Zieglerstrasse, ist punktuell wo 
dies sinnvoll ist zu reduzieren. 
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-  Aufzuzeigen ist auch die Gestaltung und Aufwertung der "Parallelstrassen" wie z. B. 
der Mühlemattstrasse. 

  

-  Für die Weiterbearbeitung sind die Teams bei der Wahl der Projektelemente wie z. B. 
Kreisel oder Kreuzung, frei und nicht an ihren Vorschlag gebunden. 

  

-  Die Wunschlinien der FussgängerInnen und die Vorgaben des behindertengerechten 
Bauens sind zu beachten. 

  

-  In der Weiterbearbeitung sind die Grundsätze der Genderbeurteilung (lares) in den 
vier Bedürfnissen Mobilität, Orientierung, Sicherheit und Aufenthalt/Kommunikation zu 
berücksichtigen. Ein entsprechendes Grundlagenpapier als Unterlage für den Stu-
dienauftrag liegt dem Preisgericht bereits vor. 

  
Abschliessend sei auf die nachfolgenden Projektbeurteilungen hingewiesen. 
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6. Genehmigung  
 
Genehmigt durch das Preisgericht am 10. November 2009: 
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7. ProjektverfasserInnen  
 
Nach der Berichtsgenehmigung werden die Couverts der Projektverfasserinnen geöffnet. 
 
 
Rangierte Projekte 
 
Das Preisgericht legt folgende Rangierung und Preiszuteilung fest: 
 
Rang Nr.  Kennwort Federführendes Büro Preissumme 
      
1. Preis Nr.  7 EIGERTRAM B+S AG 

Bern 
CHF 40'000.00 

      
2. Preis Nr. 15 stadtteilpuzzle bauchplan landschaftsarchitektur 

und urbanismus 
München 

CHF 35'000.00 

      
3. Preis Nr. 12 promunturium Hager Landschaftsarchitektur AG 

Zürich 
CHF 34'000.00 

      
4. Preis Nr. 3 CHIARA R+R,  Burger und Partner AG 

Bern 
CHF 25'000.00 

      
5. Preis Nr. 9 EIGER ARGE Zeltner Ingenieure ï  

bbz landschaftsarchitekten 
Belp 

CHF 16'000.00 

 
Für die übrigen Projekte und die VerfasserInnen sei auf die Projektdokumentation im Anhang 
verwiesen. 
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Anhang: Projektdokumentation 
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1.  Rang CHF: 40'000.- 
  
Projekt Nr. 7 
  
Kennwort EIGERTRAM 
  
Federführung B+S AG 
  
Projektleiter Walter Schaufelberger 
  
Adresse Muristrasse 60, 3000 Bern 31 
  
Mitarbeitende Verkehr: Walter Schaufelberger  
 Verkehr: Matthias von Moos 
 Verkehrsmodell: Johannes Liesch  
 Strassenraum: Urs Dubach 
 Verkehr: Ruedi Lanz Verkehr 
  
Beigezogene 
Spezialisten 

Landschaftsarchitektur: Daniel Moeri, Moeri+Partner AG, Bern 
Städtebau: Claude Rykart, Rykart Architekten, Gümligen 
Städtebau: Stefan Rüfenacht, Rykart Architekten, Gümligen 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung des Projektes 
 
Die einzelnen Platzsegmente sind zu einem mit einer einheitlichen Möblierung und Formen-
sprache versehenen Platz auf der östlichen Seite zusammengebunden. Vorgesehen ist eine 
Ergänzung der bestehenden Bepflanzung. Im Bereich vor dem Direktionsgebäude von 
BERNMOBIL ist die zentrale Haltestelle für Tram und Bus in den Platz integriert. Der Platzbe-
reich vor der Post wird dagegen als Aufenthaltsbereich ausgestaltet. 
 
Die Autos verkehren gebündelt und zwar auf den Achsen Schwarzenburg-, Seftigen-, Eiger- 
und Zieglerstrasse. Nicht mehr benötigte Strassenstrecken werden zurückgebaut, so die 
Belpstrasse zwischen dem Philosophenweg und der Zieglerstrasse. Der Knoten Schwarzen-
burg-/Seftigen-/Eiger-/Zieglerstrasse wird als Kreisel betrieben. Auf den Zufahrten zum Ei-
gerplatz sind das Tram und der Autoverkehr entflechtet. Mittelinseln erleichtern den Fuss-
gängerInnen das Queren der Strassen ohne Lichtsignalanlage. Für die Velofahrenden sind 
Radstreifen vorgesehen. 
 
Das Hochhaus wird gegen den Platz hin geöffnet und der Vorplatz abgetreppt. Die bestehen-
den Bäume werden durch Neupflanzungen ergänzt. 
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